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Zur Anwendbarkeit des § 13a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG a.F. bei zwangsweiser Veräußerung einer Freiberufler-Einzelpraxis

BFH 17.3.2010, II R 3/09

Eine Betriebsveräußerung innerhalb der in § 13a Abs. 5 ErbStG a.F. bestimmten Behaltensfrist von fünf Jahren führt auch dann zum
Wegfall der Steuervergünstigungen nach § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG a.F., wenn sie aufgrund gesetzlicher Anordnung erfolgt. Dies gilt
auch für die Veräußerung der Praxis eines Freiberuflers.

Der Sachverhalt:
Der minderjährige Kläger ist Alleinerbe seines 2006 verstorbenen Vaters, eines Arztes. Da der Kläger nicht über die für eine Fort-
führung der freiberuflichen Praxis erforderliche Berufsqualifikation verfügte, beantragten seine gesetzlichen Vertreter bei der zustän-
digen Kassenärztlichen Vereinigung, den Vertragsarztsitz des Vaters öffentlich auszuschreiben. Nach erfolgreichem Abschluss der
Ausschreibung verkauften sie die Praxis 2007 im Namen und für Rechnung des Klägers.
In seiner Erbschaftsteuererklärung bezifferte der Kläger den Wert der zum Nachlass gehörenden Arztpraxis mit insgesamt 306.326
und beantragte, ihm für das erworbene Betriebsvermögen die Steuerentlastungen des § 13a Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG a.F. zu ge-
währen. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab und setzte gegen den Kläger Erbschaftsteuer i.H.v. 67.920 fest, weil der Kläger die
freiberufliche Praxis nicht fortgeführt habe, was aber nach § 13a ErbStG zu verlangen sei.

Das FG wies die auf Gewährung der Vergünstigungen nach § 13a Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG gerichtete Klage ab. Die Revision
des Klägers blieb vor dem BFH ohne Erfolg.

Die Gründe:
Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger als Alleinerbe zunächst die Praxis als inländisches Betriebsvermögen i.S.d.
§ 13a Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 4 Nr. 1 ErbStG von Todes wegen erwarb. Es hat zu Recht den Standpunkt vertreten, dass der Kläger
durch die Veräußerung der Praxis den Tatbestand des § 13a Abs. 5 Nr. 1 S. 1 ErbStG erfüllt hat, weshalb ihm die Vergünstigungen
des § 13a Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG nicht gewährt werden konnten.

Nach § 13a Abs. 5 Nr. 1 S. 1 ErbStG fallen der Freibetrag oder Freibetragsanteil nach Abs. 1 der Vorschrift und der verminderte
Wertansatz nach deren Abs. 2 mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber- wie im Streitfall - innerhalb von fünf
Jahren nach dem Erwerb u.a. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb oder einen Anteil an einer Gesellschaft i.S.d. § 18 Abs. 4
EStG veräußert. Der Gesetzeswortlaut des § 13a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG erfasst zwar die freiberufliche Einzelpraxis nicht, das Gesetz
kann aber schon aus systematischen Gründen nicht in dem Sinne verstanden werden, dass die Veräußerung einer freiberuflichen
Einzelpraxis vom Anwendungsbereich des § 13a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG ausgeschlossen wäre.

Anders als der Kläger meint, ist § 13a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG nicht in Fällen, in denen die Veräußerung zwangsweise oder sogar
kraft gesetzlicher Anordnung erfolgt, teleologisch zu reduzieren. Eine solche Notwendigkeit ergibt sich weder aus dem Sinn und
Zweck des § 13a ErbStG noch unter dem Gesichtspunkt einer verfassungskonformen Auslegung. § 13a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG stellt
seinem Wortlaut nach alleine auf die Veräußerung des entsprechenden Betriebsvermögens ab; die Norm enthält danach keinen An-
halt, dass zwangsweise veranlasste Betriebsvermögensveräußerungen von ihrem Anwendungsbereich ausgenommen sein könnten.
Nichts anderes ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des § 13a ErbStG.

Es wäre unvereinbar, wenn statt auf die Fortführung des Betriebs durch den Erwerber auf die Motive bei der Veräußerung abge-
stellt würde. Denn durch § 13a ErbStG soll nur erreicht werden, dass eine Betriebsfortführung durch den Erwerber nicht aus Gründen
der Erbschaftsteuerbelastung scheitert.

Linkhinweis:

• Der Volltext ist auf der Homepage des BFH veröffentlicht.
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